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Forderungen nach stärkerem Kündigungsschutz, besseren 
Arbeitsbedingungen, Schaffung von neuen Arbeitsplätzen 
usw. nicht zu einer alternativen Gesamtstrategie verbunden 
sind. Die wechselseitige Bedingtheit dieser Rechte und die 
Notwendigkeit ihres Zusammenwirkens zeigen sich aber dar
in, daß sichere Arbeitsplätze eine bedeutsame Stütze in der 
Tarifauseinandersetzung, im Streikkampf oder bei der Durch
setzung von Mitbestimmungsforderungen sind und daß ande
rerseits diese Rechte die Zurückdrängung der Unternehmer- 
wilikür zum Ziel haben und damit auch gegen Kündigung, 
Entlassung und Arbeitsplatzvernichtung gerichtet sind.26

In den Klassenauseinandersetzungen muß daher den Werk
tätigen bewußt gemacht werden, daß eine dauerhafte Siche
rung der Tagesförderungen, d. h. der ersten Elemente demo
kratischer Rechte, nur dann möglich ist, wenn der über die 
Grenzen des kapitalistischen Systems weit hinausragende 
Charakter und Inhalt der demokratischen Rechte erkannt und 
danach gehandelt wird. Dazu müssen die realen Bedürfnisse 
und Bestrebungen der Massen allseitig berücksichtigt und 
jene Elemente und Tendenzen des Massenbewußtseins akti
viert werden, die auf eine revolutionäre Umgestaltung der 
Gesellschaft abzielen.27

Daß zu den fundamentalen Bedürfnissen des Werktätigen 
die Sicherung seiner materiellen Existenz gehört für die 
wiederum sein Arbeitsplatz als ein Element des Rechts auf 
Arbeit wichtigste Voraussetzung ist, ist unbestritten. Dieses 
Bedürfnis, das im Kapitalismus gesetzmäßig nur durch 
Unterwerfung unter die ökonomische Ausbeutung zu realisie
ren ist, würde aber in Frage gestellt, wenn der Kampf um die 
rechtliche Absicherung dieses Bedürfnisses als Kampf um das 
Recht, ausgebeutet zu werden, abqualifiziert wird. Wenn seit 
der Weltwirtschaftskrise 1974/75 das kämpferische Potential 
und die sozialpolitischen Ansprüche der Arbeiterklasse ge
wachsen sind, dann doch auch deshalb, weil durch die Mas
senarbeitslosigkeit und den Sozialabbau die materiellen Exi
stenzbedingungen sich für größere Teile der Bevölkerung 
erheblich verschlechtert haben.

Der Kampf um die Sicherung des Arbeitsplatzes als erster 
Schritt für ein Recht auf Arbeit entspricht deshalb dem Hin
weis Engels’, daß jede kämpfende Klasse ihre Ansprüche „in 
der Gestalt von Rechtsforderungen“ formulieren muß und 
daß diese Rechtsforderungen den konkret-historischen Ent
wicklungsbedingungen und dem konkreten Klassenkräfte
verhältnis entsprechen müssen.28

2. Marx hat deutlich gemacht, daß durch den Kampf der 
Arbeiterklasse erreicht werden kann, die Leitungsprivilegien 
der Kapitalisten als Eigentümer der Produktionsmittel zu 
beschränken.29 Die rechtliche Regelung derartiger Beschrän
kungen ist aber ein erster Schritt zur Beteiligung der Werk
tätigen an der Leitung der Produktion, die auch erst im So
zialismus Wirklichkeit werden kann.

Ebenso wie die Mitbestimmung30 ist auch das Recht auf 
Arbeit im Kapitalismus nur in Form bestimmter Elemente zu 
erringen. Seine Bedeutung liegt vor allem darin, auf das 
Kapital Druck auszuüben und als Instrument angestrebter 
grundlegender gesellschaftlicher Umgestaltungen gehandhabt 
zu werden.

Die revolutionäre Arbeiterbewegung kann sich nicht mit 
dem Nachweis begnügen, daß das kapitalistische System un
fähig ist, das Recht auf Arbeit zu verwirklichen. Sie muß viel
mehr mit einer auf die Gegenwart bezogenen konstruktiven 
Initiative aufwarten, die der Arbeiterklasse bereits jetzt Vor
teile bringt und gleichzeitig Ausgangspunkt für eine weitere 
Offensive ist.

3. Aus der Strategie und Taktik des antimonopolistischen 
Kampfes ergibt sich, daß das Recht auf Arbeit als einheit
liches Recht in zwei Dimensionen existiert.31 In seiner ersten 
Dimension, der taktischen Dimension, umfaßt es solche Teil
rechte wie das Recht auf einen Arbeitsplatz, das Recht auf 
Ausbildung und berufliche Weiterbildung, das Recht auf ge
rechte Entlohnung, das Recht auf Urlaub, das Recht auf ma
terielle Sicherung bei Krankheit, das Recht auf Arbeitsschutz 
u. a. In seiner zweiten Dimension, der strategischen Dimen
sion, umfaßt es das Recht auf ausbeutungsfreie Arbeit, auf 
Selbstbestimmung der Arbeiterklasse und auf Selbstverwirk
lichung des Menschen im Produktionsprozeß.

In gewisser Weise und in bestimmtem Umfang kann also 
das Recht auf Arbeit in seiner ersten Dimension, entsprechen
den sozialen Druck der Arbeiterbewegung vorausgesetzt, auch 
im Rahmen der kapitalistischen Ausbeuterordnung realisiert 
werden, indem die im kapitalistischen System vorhandenen 
Spielräume zugunsten der Arbeiterklasse ausgenutzt werden. 
In seiner strategischen Dimension sprengt, das Recht auf 
Arbeit die Grenzen der kapitalistischen Gesellschaft. Es rich
tet sich unmittelbar gegen die Grundlagen der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse. In diesem Sinne ist die Erkämpfung 
des Rechts auf Arbeit — nicht als Verfassungsproklamation, 
sondern als gesellschaftliche Realität — an die revolutionäre 
Umwälzung der Gesellschaft gebunden.

Wir vertreten also die Auffassung32, daß die Erkämpfung 
des Rechts auf Arbeit ein Prozeß ist, der — freilich als Be
standteil der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft — 
mit der Erkämpfung erster Teilelemente beginnt, die zugleich 
selbst wesentlicher Inhalt des antimonopolistischen Kampfes 
sind, weil die Macht der Monopole auch mit Hilfe von Mit
entscheidungsrechten hinsichtlich der Schaffung von Arbeits
plätzen, der Investitionspolitik, der betrieblichen Sozialpolitik 
usw. zurückgedrängt werden kann.

4. Folgt man vorstehenden Überlegungen, so ergibt sich 
die Schlußfolgerung, daß das Recht auf Arbeit im Kapitalis
mus — wie andere Rechte auch, z. B. das Recht auf Mitbe
stimmung — wegen seiner besonderen Qualität nicht den bür
gerlichen Grundrechten zugeordnet werden kann. Diese sind 
bekanntlich den Bedingungen des Privateigentums an den 
Produktionsmitteln unterworfen und werden im kapitalisti
schen Interesse nur in den vom Privateigentum gezogenen 
Grenzen wirksam.

Wenn das Recht auf Arbeit aber in seinem eigentlichen 
Sinne ein Grundrecht der sozialistischen Gesellschaft ist, von 
dem jedoch, Teilelemente im Kapitalismus realisiert werden 
können, reicht es nicht aus, dieses Recht lediglich als nicht 
mehr unter einem bürgerlichen Vorzeichen stehend zu be
trachten oder es als Recht zu bezeichnen, durch das sich die 
Bourgeoisie gefesselt fühlt. Wenn deutlich gemacht wird, daß 
das Recht auf Arbeit den Interessen des Kapitals zuwiderläuft 
und unter bestimmten Voraussetzungen ein Element des revo
lutionären Kampfes 1st, dann muß es auch begrifflich von 
den bürgerlichen Grundrechten abgehoben werden. Der Be
griff „Arbeitsrecht“ verleiht u. E. der besonderen Qualität 
dieses Rechts am ehesten Ausdruck.33 1 11
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